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 FAQs zu den Schnelltests, Stand 23.11.2021  
 
 
1. Wie oft finden die Schnelltests statt?  
Die behördlich vorgeschriebenen Schnelltests werden in allen Klassen zwei Mal pro Woche 
durchgeführt. In der Regel ist das an unserer Schule montags und mittwochs. Extra Regelungen 
bzw. zusätzliche Schnelltests gibt es zum Beispiel bei Ausflügen/Veranstaltungen.  
 
2. Wer muss einen schulischen Schnelltest machen?  
Kinder, die genesen sind und den Nachweis erbracht haben, müssen an den regelhaften Tests nicht 
teilnehmen. Ansonsten nehmen alle Kinder an den Tests teil.  
Mitarbeiter*innen, die geimpft oder genesen sind, dürfen sich selbstverständlich testen, müssen dies 
aber nicht verpflichtend. Mit der steigenden Inzidenz führen immer mehr Mitarbeiter*innen ebenfalls 
regelhaft Schnelltests durch.  
 
3. Warum sind plötzlich so viele Tests positiv?  
Die Schnelltests für die Schulen werden durch die Schulbehörde (BSB) angeschafft. Die aktuell 
eingesetzten Schnelltests weisen verlässlich Corona-Infektionen nach, reagieren aber leider auch 
auf diverse harmlose Erkältungsviren. Daher zeigt sich an allen Schulen in Hamburg, ein deutlich 
erhöhter Anteil an falsch positiven Ergebnissen. 
 
4. Wie geht die Schule mit einem positiven Schnelltest um?  
Wenn ein Schnelltest positives ausfällt, egal ob bei einem Kind oder einem Erwachsenen, muss 
diese Person direkt nach Hause in Quarantäne. 
Sollte sich ein Schüler*Inn positiv testen, muss das Kind zügig abgeholt werden.  
Im Sekretariat wird ein Dokumentationsbogen über den positiven Schnelltest ausgehändigt. Mit 
diesem Zettel veranlasst die Familien/positiv getestete Person, einen PCR Test. Seit dem 
22.11.2021 muss die Schule keine aufwändige Kontaktnachverfolgung mehr durchführen. 
Sitznachbarn oder Mitschüler/innen von Corona-infizierten Kinder werden nicht mehr in Quarantäne 
geschickt, solange sie weiterhin an den Tests teilnehmen.  
 
6. Weiß die Schulbehörde von den vielen falsch “positiven“ Schnelltest? 
Die Schulbehörde weiß von den vielen falsch positiven Schnelltests der aktuell genutzten Marke 
Genrui. Die Schulbehörde hat das Bestellverfahren für Millionen neuer Tests bereits auf den Weg 
gebracht. Bis zum Eintreffen der neuen Tests, haben alle Behörden der Stadt sämtliche noch 
verfügbaren „Lyher-Test“ für die Schulen zusammengetragen. Mit diesen Tests dürfen wir alle 
bereits einmal falsch “positiv“ getesteten Kinder ab sofort testen. 
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7. Wie geht es grundsätzlich weiter? Was ist noch wichtig zu wissen?  
Grundsätzlich müssen wir uns an die Vorgaben der Schulbehörde halten. In dem aktuellen 
Musterhygieneplan ist die Kohorten Trennung im Außenbereich für alle Jahrgänge aufgehoben 
worden. Da die Infektionsgefahr an der frischen Luft sehr gering eingeschätzt wird. Künftig sollen 
alle schulischen Veranstaltungen die nicht verpflichtend im Schulgesetzt vorgeschrieben sind, nur 
noch als 2-G-Veranstaltungen organisiert werden. Der Zutritt zu diesen Veranstaltungen ist dann nur 
noch Personen gestattetet, die geimpft oder genesenen sind. Dies gilt beispielsweise für alle Feste 
und Feiern. Diese Regelung gilt aus rechtlichen Gründen nicht für Sitzungen wie zum Beispiel 
Elternabende. Ab sofort gilt das neue 3G-Gesetzt am Arbeitsplatz. Schulische Beschäftigte müssen 
künftig geimpft, genesen oder jeden Tag getestet sein. Bitte haben sie dafür Verständnis, es handelt 
sich um ein Bundesgesetzt und dient der Sicherheit der Schulen.  
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